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Vizepräsidentin Michaela Noll: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Damit ist die Aktuelle 

Stunde beendet.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10 auf.

– Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes (Artikel 21)

Drucksache 18/12357

– Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zum Ausschluss 
verfassungsfeindlicher Parteien von der 
Parteienfinanzierung

Drucksache 18/12358

– Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes zum Zweck 
des Ausschlusses extremistischer Parteien 
von der Parteienfinanzierung

Drucksache 18/12100

– Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Begleitgesetzes 
zum Gesetz zur Änderung des Grundgeset-
zes zum Zweck des Ausschlusses extremis-
tischer Parteien von der Parteienfinanzie-
rung

Drucksache 18/12101

Beschlussempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses (4. Ausschuss)

Drucksache 18/12846 

Über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes werden wir später namentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zunächst 
Dr. Stephan Harbarth für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Meine Damen und Herren!

Gleis 17, Waggon 1, rein und ab.

Mit diesem Satz antwortete im Jahr 2015 ein Kreisrat der 
NPD auf die Frage von Journalisten der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, was mit straffälligen Asylsuchenden 
geschehen solle.

Das Gleis 17 im Bahnhof Berlin-Grunewald steht 
heute symbolisch für die Deportation der Berliner Juden. 
Von dort fuhr der erste Transport, mit dem in den Jahren 
von 1941 bis 1945 rund 50 000 Berliner Juden vor allem 
in das Konzentrationslager Theresienstadt und das Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden.

Die widerliche Einlassung des NPD-Funktionärs steht 
exemplarisch für das Denken und Handeln seiner Par-
tei. Sie missachtet die Menschenwürde, sie will unsere 
freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigen. 
Ihr biologistischer Rassismus, ihr militanter Antilibera-
lismus, Antiindividualismus und Antisemitismus begrün-
den eine Wesensverwandtschaft zur NSDAP. Gleichwohl 
wird die Arbeit dieser Partei bis heute ganz wesentlich 
aus Steuergeldern finanziert. Denn nach dem Parteienge-
setz erhalten alle Parteien, die bei Parlamentswahlen ei-
nen bestimmten Anteil von Stimmen auf sich vereinigen, 
staatliche Mittel zu ihrer Finanzierung. In den letzten 
Jahren waren das im Falle der NPD mehr als 1,2 Millio-
nen Euro pro Jahr.

Mit dem Gesetz, das wir heute beschließen, werden 
wir die Grundlage dafür legen, um der NPD diese Fi-
nanzierung entziehen zu können. Denn jeder Cent für die 
NPD ist ein Cent zu viel.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN)

Lange Zeit ist sehr kontrovers diskutiert worden, ob 
ein solcher Ausschluss von der staatlichen Teilfinanzie-
rung zulässig ist, weil er tief in die verfassungsrechtlich 
gesicherte Stellung der politischen Parteien eingreift und 
ihre Chancengleichheit beeinträchtigt.

Diese Kontroverse hat das Bundesverfassungsgericht 
mit seinem Urteil vom 17. Januar 2017 entschieden, als 
es darauf aufmerksam machte, dass es dem verfassungs-
ändernden Gesetzgeber sehr wohl freistehe, neben dem 
Parteiverbot weitere Sanktionsmöglichkeiten gegenüber 
Parteien mit verfassungsfeindlichen Zielen zu schaffen.

Der Bundesrat auf der einen Seite, die Fraktionen von 
CDU/CSU und SPD auf der anderen Seite haben diesen 
Hinweis mit zwei Gesetzesinitiativen aufgegriffen, die 
die gleiche Zielsetzung verfolgen. Unser Gesetzentwurf 
erscheint mir insbesondere deshalb vorzugswürdig, weil 
er neben dem Wegfall der staatlichen Teilfinanzierung 
und der steuerlichen Begünstigungen für Parteien auch 
den Wegfall der steuerlichen Begünstigung von Zuwen-
dungen an verfassungswidrige, aber nicht verbotene Par-
teien regelt.

Klar ist dabei auch: Der Ausschluss verfassungsfeind-
licher Parteien kann nur eines von vielen Instrumenten 
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sein, mit denen sich die wehrhafte Demokratie gegen 
jede Form von Extremismus verteidigen muss, und zwar 
gleichgültig, ob dieser Extremismus vom linken oder 
vom rechten Rand des politischen Spektrums kommt.

Die Möglichkeit des Ausschlusses von der staatlichen 
Teilfinanzierung ist ein wichtiges Signal in einer Zeit, 
in der das rechtsextremistische Personenpotenzial nach 
einem jahrelangen Rückgang wieder Zulauf erhält und 
sich sein linksextremistisches Pendant auf einem zu ho-
hen Niveau stabilisiert.

Der Ausschluss einer Partei von der staatlichen Teil-
finanzierung greift in gravierender Weise in die verfas-
sungsrechtlich gesicherte Chancengleichheit von Par-
teien ein. Es bedarf deshalb eines Verfahrens, das so 
ausgestaltet sein muss, dass nicht einmal der Anschein 
entstehen kann, dass ein solcher Ausschluss von anderen 
Parteien instrumentalisiert werden soll, um sich misslie-
biger Konkurrenz zu entledigen. Es ist deshalb richtig 
und wichtig, dass allein das Bundesverfassungsgericht 
über den Ausschluss entscheiden wird und andere Ideen, 
die zunächst ventiliert worden waren, nicht weiterver-
folgt wurden.

In den parlamentarischen Beratungen sind zwei Kor-
rekturen vorgenommen worden. Erstens. Der Gesetzent-
wurf sah ursprünglich eine Frist von vier Jahren vor, nach 
deren Ablauf die sanktionierte Partei eine Überprüfung 
verlangen kann. Wir werden diese Überprüfung nun so 
ausgestalten, dass es nach einer Frist von sechs Jahren 
zu einem automatischen Erlöschen des Ausschlusses von 
der staatlichen Teilfinanzierung kommt – verbunden mit 
der Möglichkeit für die antragsbefugten Stellen, eine 
Verlängerung des Ausschlusses zu beantragen. Auf die-
se Weise bleiben Bundesrat, Bundesregierung und Bun-
destag Herren des Verfahrens. Darüber hinaus werden 
wir – zweitens – durch den Änderungsantrag, den wir 
im Ausschuss vorgelegt haben, den Ausschluss von der 
Teilfinanzierung auch auf Ersatzparteien erstrecken, um 
Umgehungsversuchen entgegenzutreten.

Ich wünsche dem Gesetzentwurf eine breite Zustim-
mung und würde mich freuen, wenn auch die beiden 
Oppositionsfraktionen diesen Vorschlägen zustimmen 
und wir damit gemeinsam die wehrhafte Demokratie in 
Deutschland stärken können.

Als Unionsfraktion erwarten wir, dass nach Inkraft-
treten des Gesetzes mit einem gründlich vorbereiteten 
Antrag zeitnah ein Verfahren zum Ausschluss der NPD 
aus der Teilfinanzierung auf den Weg gebracht wird, und 
ich persönlich möchte dafür werben, dass dies mit Betei-
ligung dieses Hohen Hauses geschehen kann.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat die Kollegin Ulla Jelpke für die Fraktion 

Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Neofa-

schistische Parteien sollen vom Staat nicht länger geför-
dert werden. Das ist der Kern der Gesetzentwürfe, die 
wir heute hier besprechen. 

Ich will vorausschicken: Der Entzug der Parteienfinan-
zierung ist zweifellos ein schwerer Eingriff in die Chan-
cengleichheit der Parteien. Es geht im Fall der NPD – wir 
haben es eben schon gehört – darum, dass sie mehr als 
1 Million Euro im Jahr bekommt. Deren Verlust wird sie 
schwer treffen. Da werden wir alle hier im Saal wahr-
scheinlich sagen: Recht so. – Aber wir müssen natürlich 
die rechtlichen und politischen Fragen ernst nehmen, die 
sich ergeben, wenn man eine Partei, die nicht verboten 
ist, von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließt.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Die Linke hat es sich in der Tat nicht leicht gemacht. 
Wir haben ausführlich darüber diskutiert, und wir haben 
zur Sachverständigenanhörung sogar jemanden eingela-
den, der ein expliziter Kritiker dieser Neuregelung ist. 
Herr Lichdi hat dabei betont, dass das Grundgesetz keine 
„Verfassungstreuepflicht der Parteien“ kennt und demo-
kratiefeindliche Parteien deswegen nicht schlechterge-
stellt werden dürfen.

Für einen Teil meiner Fraktion ist dieses Argument so 
gewichtig, dass sich einige Abgeordnete heute enthalten 
werden. Eine Mehrheit in meiner Fraktion nimmt dieses 
Argument ebenfalls sehr ernst, möchte ihm aber entge-
genhalten: Es gibt auch keine Pflicht der Gesellschaft, 
Parteien zu finanzieren, die demokratische Grundrechte 
einschränken wollen, die sogar ebendieser Gesellschaft 
das Existenzrecht absprechen

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

und eine dermaßen faschistische Ideologie verbreiten.

Das Grundgesetz selbst kennt das Verbot einer Partei. 
Von daher liegt es auf der Hand, dass man auch eine min-
derschwere Sanktion wie den Entzug staatlicher Wahl-
kampfkostenerstattung zulassen kann – 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

immer vorausgesetzt, dass das Bundesverfassungsgericht 
diese Entscheidung trifft, und so steht es auch in der Ge-
setzesvorlage. Für mich jedenfalls ist Faschismus keine 
Meinung im demokratischen Wettbewerb, sondern ein 
Verbrechen, und Verbrechen dürfen sich nicht lohnen.

(Beifall bei der LINKEN)

Deswegen – das ist die mehrheitliche Meinung in meiner 
Fraktion – sollen Naziparteien keinen Cent mehr vom 
Staat bekommen, und niemand, der Naziparteien Geld 
spendet, soll das von der Steuer absetzen dürfen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Meine Damen und Herren, ich möchte kritisch anmer-
ken, dass die jetzt vorgesehene Geltungsdauer eines Fi-
nanzierungsverbots von sechs Jahren sehr lang ist. Mein 
Kollege hat das eben erläutert; das sind die Änderungen, 
die vorgenommen wurden. Ich denke, dass nach vier Jah-
ren der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Da ja sowieso 

Dr. Stephan Harbarth
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das Bundesverfassungsgericht entscheidet, finden wir es 
auch nicht richtig, dass nicht einmal mehr eine mündli-
che Anhörung stattfinden soll.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Abschließend möchte ich noch zu einem Punkt etwas 
sagen, in dem wir uns in meiner Fraktion sehr einig sind: 
Was wir heute beschließen, kann kein Ersatz sein für eine 
entschlossene Politik gegen Rechtsextremisten und neo-
faschistische Parteien.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir müssen allen entgegentreten, die Menschen nach 
zweierlei Maß messen und sie auf Grundlage von Re-
ligion, Herkunft oder anderen Äußerlichkeiten unter-
schiedlich behandeln wollen. Wir lehnen jede Form von 
Rassismus, jede Form von gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit ab. Wir müssen auch jenen entgegentreten, 
die zum Beispiel die Flüchtlingsfrage immer wieder zum 
Anlass nehmen, dumpfe Wahlkampfparolen von sich zu 
geben. Deswegen sage ich zum Schluss: Unsere heutige 
Entscheidung muss Verpflichtung sein, endlich mehr in 
dieser Gesellschaft gegen Rassismus und gegen Antise-
mitismus und Muslimfeindlichkeit zu tun, sonst werden 
wir weder Demokratie noch Frieden haben.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat die Kollegin Gabi Fograscher für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Gabriele Fograscher (SPD): 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Die wehrhafte Demokratie bekämpft ihre Feinde 
mit rechtsstaatlichen Mitteln, und sie hat das Recht und 
auch die Pflicht, diese Mittel auszuschöpfen. Bei der 
Parteienfinanzierung ist eine mehr als groteske Situation 
entstanden: Wir finanzieren bis heute mit Steuermitteln 
eine Partei, die NPD, die vom Bundesverfassungsgericht 
als verfassungsfeindlich eingestuft wurde. In dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom Januar dieses Jahres 
heißt es:

Ihre Ziele und das Verhalten ihrer Anhänger versto-
ßen gegen die Menschenwürde … und den Kern des 
Demokratieprinzips …

Das Material, das für das Verbotsverfahren zusammen-
gestellt wurde, zeigt: Diese Partei hat menschenverach-
tende und rassistische Ziele. Sie lehnt unsere Demokratie 
und unsere Werte ab. Sie wurde vom Bundesverfassungs-
gericht mit folgender Begründung nicht verboten:

Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von 
Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen las-
sen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt.

Das Bundesverfassungsgericht hat uns als verfas-
sungsänderndem Gesetzgeber aber in der Urteilsbe-
gründung den Hinweis gegeben, dass man verfassungs-

feindliche Parteien von der staatlichen Teilfinanzierung 
ausschließen kann. Das werden wir heute tun. Die NPD 
erhält mehr als 1 Million Euro jährlich aus der staatli-
chen Teilfinanzierung – mehr als 1 Million –, um ihr 
menschenfeindliches Gedankengut und ihre antisemiti-
sche und rassistische Hetze zu verbreiten. Das ist uner-
träglich. Es ist auch für die Bürgerinnen und Bürger nicht 
nachvollziehbar, dass eine Partei, die die staatliche Ord-
nung bekämpft, mit Steuermitteln finanziert wird. Jede in 
Deutschland zugelassene Partei nimmt an der staatlichen 
Teilfinanzierung teil. Für eingeworbene Spenden und für 
erzielte Stimmen bei Wahlen ab einer bestimmten Gren-
ze erhält jede Partei Geld vom Staat. Zusätzlich sind die 
Parteien von der Körperschaftsteuer befreit, und Zuwen-
dungen können Spenderinnen und Spender steuerlich 
geltend machen.

Parteien haben Verfassungsstatus. Sie wirken an der 
politischen Willensbildung mit. Sie sind unverzichtbare 
Elemente in einer Demokratie. Für die vielfältigen Ak-
tivitäten braucht eine Partei Geld. Sie erhält dieses aus 
Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden, aus Einnahmen aus 
wirtschaftlicher Tätigkeit. Das Parteiengesetz regelt, dass 
sie Geld vom Staat erhält, um illegitime Einflussnahme 
zu verhindern und Chancengleichheit im politischen 
Wettbewerb zu ermöglichen. Es ist widersinnig, auf der 
einen Seite Parteien, die gegen diesen Staat agieren, mit 
Steuergeldern zu fördern und auf der anderen Seite nicht 
genug Mittel für den Kampf gegen Extremismus zu ha-
ben. 

Wir wollen, wie ich bereits gestern an einer anderen 
Stelle der Debatte angekündigt habe, die Gelder, die wir 
durch diese Gesetzesänderung der Partei entziehen, in 
den Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitis-
mus investieren.

(Beifall bei der SPD)

Über den Änderungsantrag hat Herr Harbarth schon 
gesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das 
Bundesverfassungsgericht den Ausschluss einer Partei 
von der Finanzierung befristet für sechs Jahre feststellen 
soll. Dieser Ausschluss kann auf Antrag der ursprüng-
lichen Antragsteller, also Bundestag, Bundesrat oder 
Bundesregierung, verlängert werden. Über den Verlän-
gerungsantrag kann auch ohne mündliche Verhandlung 
entschieden werden. Ein unbefristeter Ausschluss, so wie 
er zunächst vorgesehen war, hätte so auf Antrag der be-
troffenen Partei alle vier Jahre überprüft werden können. 
Durch die jetzt vorgenommene Änderung behalten aber 
die Antragsberechtigten das Heft des Handelns in der 
Hand. Die Feststellung des Ausschlusses von der staat-
lichen Finanzierung ist auf Ersatzparteien zu erstrecken. 
Zur Begründung dieser Änderung erklärte der Sachver-
ständige Herr Volkmann in der Anhörung: 

Man muss eine Regelung für Ersatz- und Nachfolge-
organisationen treffen. Sonst hat man das Problem, 
dass sich die NPD auflöst, in PDN umbenennt – so 
einen ähnlichen Fall hat es auch schon einmal ge-
geben –, und die kann dann staatliche Finanzierung 
beanspruchen. Beim Parteiverbot erstreckt sich der 
Rechtsfolgenausschluss zwingend auch auf etwaige 
Ersatz- und Nachfolgeorganisationen. Das ist mei-

Ulla Jelpke
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nes Erachtens etwas, was man für den Ausschluss 
von der Finanzierung unbedingt aufnehmen müsste.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dies haben wir aufgenommen und entsprechend gere-
gelt. Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass eine 
Partei die Bestrebungen einer von der Finanzierung aus-
geschlossenen Partei weiter verfolgt oder fortführt. So-
mit ist sie als Ersatzpartei ebenfalls von der Finanzierung 
auszuschließen. 

Für uns ist klar: Die heutigen Änderungen sind keine 
Lex NPD. Die Änderungen werden für alle Parteien gel-
ten, die sich gegen unsere Verfassung und unsere Werte 
stellen. Dieser Ausschluss ist für uns nur ein Baustein 
im Kampf gegen Extremismus. Wir lassen nicht nach im 
Kampf gegen Extremismus, wir dürfen auch nicht nach-
lassen. Für uns ist durch diese Gesetzesänderungen das 
Problem des Extremismus ganz und gar nicht erledigt. 
Im Gegenteil: Diese Koalition hat auf Initiative unserer 
Familienministerin hin die Gelder für Prävention auf 
über 100 Millionen Euro verdreifacht. 

(Beifall bei der SPD)

Wir werden die Forderungen des Unabhängigen Ex-
pertenkreises Antisemitismus zügig umsetzen. Präven-
tion, politische Bildung, Unterstützung von Projekten 
der Zivilgesellschaft, Extremismusforschung sind und 
bleiben dauerhafte Aufgaben für die Politik und für die 
Gesellschaft.

Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesen Änderungen, 
damit die Unterstützung von Verfassungsfeinden mit 
Steuermitteln endlich ein Ende hat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist meine letzte 
Rede in diesem Haus. Ich danke allen aus allen Fraktio-
nen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbei-
ten durfte, und allen, die mich in den letzten Jahren un-
terstützt haben. Ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft 
alles Gute.

Herzlichen Dank.

(Beifall im ganzen Hause)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Wir wünschen natürlich auch Ihnen, Frau Kollegin 

Fograscher, für die Zukunft alles Gute bei der Umset-
zung Ihrer Pläne.

Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Kol-
legin Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. 

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich finde, wenn wir die Hand an das Grundgesetz legen, 
dann obliegt es uns, wirklich seriös zu arbeiten, mit küh-
lem Kopf und klarem Verstand, weil es schließlich um 

die Prinzipien der Demokratie geht. Ihre Vorlage ent-
spricht diesen Ansprüchen nicht. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Wissen Sie, zugegebenermaßen ist die NPD ein Feind 
der Verfassung. Sie ist auf der anderen Seite aber auch 
ein politischer Zwerg – das wissen Sie. Sie suchen sich 
diesen politischen Zwerg isoliert aus dem Gesamtpaket 
heraus – als Teil von Rechtsextremismus, Rechtsradika-
lität und Rechtsterrorismus in dieser Gesellschaft – und 
wollen der Partei mal eben per Verfassungsänderung – 
ich sage: mal eben per Verfassungsänderung – das Geld 
streichen und suggerieren, damit wäre das Problem ge-
löst. Es ist damit aber nicht gelöst. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich habe eher den Eindruck, es geht um die Schmach der 
Innenminister, die zweimal groß die Notwendigkeit eines 
Parteiverbots begründet haben, wozu das Verfassungsge-
richt am Ende aber zweimal Nein gesagt hat. 

Meine Damen und Herren, Sie suggerieren damit, 
dass das Problem aus der Welt geschafft wird, wenn die-
se 1 Million Euro – oder demnächst noch weniger – nicht 
an diese Partei gehen. Aber ich sage Ihnen: Wir haben 
Pegida, wir haben die Nach-Lucke-AfD. Sie können uns 
doch nicht ernsthaft verkaufen, dass damit jetzt ein Pro-
blem zu lösen wäre – und dann noch in diesem Tempo. 
Ich finde, in so einer Situation braucht man einen wirk-
lich kühlen Kopf und Zeit; sonst kommen Fehlentschei-
dungen dabei heraus. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich will zitieren, was Herr Voßkuhle in seinen einlei-
tenden Worten gesagt hat; es taucht später noch einmal 
im Urteil an ein oder zwei Stellen auf. Er hat am 17. Ja-
nuar gesagt:

Ob in einer solchen Situation … andere Reaktions-
möglichkeiten sinnvoll sind, wie zum Beispiel der 
Entzug der staatlichen Finanzierung, hat … der ver-
fassungsändernde Gesetzgeber zu entscheiden.

Meine Damen und Herren, das Gericht hat aber nicht 
gesagt, dass sich daraus ein Zwang ergibt; es hat uns kein 
Datum für irgendetwas gesetzt, sondern nur gesagt, dass 
es abseits der Frage des Verbots oder Nichtverbots mil-
dere Mittel geben könnte, über die wir entscheiden könn-
ten. Das ist aber keine Aufforderung, dann mal eben zum 
Ende der Legislaturperiode das Ganze zu schleifen. 

Wir haben in unserer Verfassung, in Artikel 20 Ab-
satz 2, sozusagen als Grundlage unserer Demokratie die 
freie und gleiche Willensbildung des Volkes. Dazu ge-
hört Artikel 21, der besagt: „Die Parteien“ – in Mehrzahl, 
als Antwort auf das, was in diesem Haus, im Reichstag, 
unter Herrschaft der NSDAP einmal stattfand, nämlich 
die Ausgrenzung und Verhaftung – „wirken bei der … 
Willensbildung … mit.“ Bei allem Ärger über die NPD: 
An dieser Stelle machen Sie eine Lex NPD. Ein Einzel-
fallgesetz sollte es bei der Verfassung nicht geben. Wir 
sollten uns stattdessen überlegen, was so eine Änderung 

Gabriele Fograscher
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eigentlich im historischen Kontext bedeutet. Man kann 
ihr nicht zustimmen,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

weil Artikel 21 tatsächlich Teil unserer Demokratie ist; er 
ist wirklich die Basis. Auf dieser Grundlage organisieren 
sich die Bürger. 

Sie haben gesagt, die NPD erfülle verfassungsfeindli-
che Kriterien. Das Verfassungsgericht hat aber übrigens 
auch gesagt, es brauche den präventiven Schutz durch ein 
Verbot nicht, sondern die Kraft der freien Auseinander-
setzung. Da kann ich Ihnen sagen: Für die Demokratie 
in diesem Land haben zum Beispiel – neben vielen ande-
ren – die Bürgerinnen und Bürger in Leipzig im Kampf 
gegen Legida mehr getan, als Sie es heute mit dieser Re-
gelung tun;

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

denn sie haben sich immer wieder aufgemacht und ge-
kämpft. Das ist die Kraft der freien Auseinandersetzung. 
Diesen Rechtsextremismus lassen wir uns nicht gefallen, 
meine Damen und Herren. 

Sie setzen meines Erachtens ein fatales Zeichen mit 
Blick auf die Demokratie. Sie wollen mal einfach ein 
Grundprinzip abschaffen? Wir haben Hate Speech, wir 
haben neue Parteien, neue Bewegungen. Die Frage lautet 
doch: Wie können wir in der Demokratie mit diesen Din-
gen umgehen, wie können wir sie bekämpfen? Nicht mit 
einer Lex NPD. 

Ich finde, wir bräuchten in der nächsten Legislaturpe-
riode eine Kommission, die sich ausführlich mit dieser 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes befasst, 
die sich mit dem Internet und dem Rechtsextremismus 
dort befasst, die sich mit den Grenzen und dem Umfang 
des Parteienverbots befasst, die sich bei allem Verdruss, 
den die Menschen über Parteiendemokratie äußern – 
manche behaupten, die Parteien würden sich den Staat 
zur Beute machen –, mit der Frage befasst, wie man im 
21. Jahrhundert Demokratie gestaltet, auch über das In-
ternet. Wer hier wählen darf, wenn er seinen Lebensmit-
telpunkt hier hat, ob Jüngere als 18-Jährige wählen dür-
fen – das alles müssten wir diskutieren, Sie tun es aber 
nicht. Das würde Sinn machen und wäre angemessen.

Lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Schauen Sie 
einmal: So sieht der Artikel 21 Grundgesetz heute aus.

(Die Rednerin hält ein Schriftstück hoch)

Im Absatz 1 – „Die Parteien wirken … mit“; hier in grü-
ner Schrift – steht das Positive, Absatz 2 – hier in roter 
Schrift – enthält die Verbotsregelung. 38 Wörter hat der 
erste Absatz. Man sieht: Das Grüne steht in einem gewis-
sen Verhältnis zum Roten, dem Verbot. Wenn Ihre Än-
derungen durchkommen, bleibt das Grüne, das Positive, 
zur Parteiendemokratie bestehen, aber aus 38 Wörtern 
im zweiten Absatz werden bei einem Verbot 109 Wörter. 

38 Wörter für die Demokratie, 109 Wörter dagegen. Das 
sieht dann so aus. 

(Die Rednerin hält ein weiteres Schriftstück 
hoch)

Das hat eine Schieflage. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich kann Ihnen das auch auf das digitale Zeitalter bezo-
gen erläutern: 275 Zeichen für die Demokratie, 855 Zei-
chen für Verbotsregeln. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie sind doch die 
Verbotspartei! – Burkhard Lischka [SPD]: 
Dann müsstest du den ganzen Absatz 2 strei-
chen!)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Kollegin Künast. 

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Mein letzter Satz. – Es braucht einen aufrechten Gang 

unsererseits, einen breiten Kampf gegen Rechtsextremis-
mus, eine gute Finanzierung.

Zu der 1 Million Euro, die Sie meinen der NPD ent-
ziehen zu können:

(Burkhard Lischka [SPD]: 1 Million für Na-
zis fordern Sie!)

Darüber müsste das Bundesverfassungsgericht entschei-
den. Schauen wir einmal, ob Sie entsprechend handeln 
würden. 

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Kollegin Künast.

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Machen Sie sich aber nichts vor: Diese Million geht 

doch nicht in die Projekte, sondern die geht an eine an-
dere Partei, deren Namen Sie kennen. Sie müssen sich 
schon dazu bekennen, Demokratie durchzuhalten und 
neues Geld lockerzumachen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Helmut Brandt für die CDU/

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Helmut Brandt (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich hoffe, ich kann mit meinem Beitrag wieder etwas 
Sachlichkeit und Ruhe in diese Debatte bringen, sie hat 
es auch nötig.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Renate Künast
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Mit der Verabschiedung der hier vorliegenden Ge-
setzentwürfe hat das bislang geltende „Alles oder 
Nichts“-Prinzip in Sachen staatlicher Parteienfinanzie-
rung auch für verfassungsfeindliche Parteien ein Ende. 
Das ist gut so, Frau Künast. Es ist ein Widerspruch, einer 
Partei, die unsere Demokratie abschaffen will, Steuermit-
tel zu geben und sie damit noch in diesem Ziel zu unter-
stützen, während wir gleichzeitig Steuermittel für die Be-
kämpfung ebenjenes radikalen Gedankenguts ausgeben. 

(Beifall bei der CDU/CSU – Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was ist mit 
der AfD?)

Das ist ein Widerspruch, den wir hiermit auflösen wollen.

Kritiker der hier vorliegenden Gesetzentwürfe sehen 
in dem Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von 
der staatlichen Finanzierung einen unzulässigen Eingriff 
in den Grundsatz der Chancengleichheit. Richtig ist, dass 
unser Grundgesetz politischen Parteien eine besonde-
re Rolle einräumt. Als verfassungsrechtlich garantierte 
Institutionen tragen sie zur politischen Willensbildung 
maßgeblich bei, indem sie unterschiedliche Lösungsan-
sätze für gesellschaftliche Probleme anbieten. Die damit 
verbundenen Auseinandersetzungen muss eine Demo-
kratie aushalten, um so einer möglichst großen Anzahl 
von Menschen ein politisches Recht auf Teilhabe zu ga-
rantieren. Das ist die eine Seite. Aber – und das ist für 
mich das Entscheidende –: Es ist auch Aufgabe der Poli-
tik, die Demokratie vor Bestrebungen, diese zu zerstören, 
zu schützen. 

Das Parteiverbot wurde von den Müttern und Vätern des 
Grundgesetzes vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus 
dem Dritten Reich als Instrument zur Bekämpfung ver-
fassungsfeindlicher Parteien eingeführt. Zu Recht stellen 
Grundgesetz und Rechtsprechung hohe Anforderungen 
an ein Parteiverbot. Im Zuge der Weiterentwicklung der 
Rechtsprechung sowohl durch den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte wie auch durch das Bun-
desverfassungsgericht ist im Verlauf der letzten Jahre 
noch das Erfordernis einer konkreten Gefahr hinzuge-
kommen. Damit sind die Anforderungen an ein Partei-
verbot noch weiter gestiegen; denn die Frage, welche Ge-
fahr von einer verfassungsfeindlichen Partei tatsächlich 
ausgeht, ist nur schwer zu beantworten. Deshalb müssen 
wir, muss die Politik zumindest unterhalb der Schwelle 
eines Parteiverbots Sanktionsmöglichkeiten für extre-
mistische Parteien haben. Nur so sind wir in der Lage, 
Instrumente der wehrhaften Demokratie zu erhalten.

Dieses Spannungsfeld, das unbestreitbar besteht, ha-
ben wir nach meiner Meinung mit dem Gesetzentwurf 
gut aufgelöst. Wir haben Parteiprivilegien wie Versamm-
lungsrecht oder Werbung eben nicht angetastet, sondern 
lediglich die staatliche Parteienfinanzierung. Damit blei-
ben wir weit hinter den Auswirkungen eines Parteiver-
botes zurück. 

Eben weil aber das Recht auf politische Teilhabe hoch 
ist und Parteien auch einem Wandel unterliegen, ist es nö-
tig, den Ausschluss von der Parteienfinanzierung zeitlich 
zu begrenzen; dazu ist eben schon vorgetragen worden. 
Die Regelungen hierzu haben wir mit Änderungsanträ-
gen angepasst. Mit der Regelung – diese wurde auch von 

den Sachverständigen in der Anhörung vorgeschlagen –, 
dass nach Ablauf einer Frist von sechs Jahren Bundestag, 
Bundesrat oder Bundesregierung – diesen drei kommt 
Antragsrecht zu – einen Antrag auf Verlängerung des 
Ausschlusses von der Finanzierung stellen können, sind 
wir nach meiner festen Überzeugung einen verfassungs-
festen Weg gegangen.

Lassen Sie mich festhalten: Ich denke doch, dass alle 
demokratischen Parteien ein Grundkonsens verbindet, 
dem das Wertesystem des Grundgesetzes und das Be-
kenntnis zu unserem demokratischen Rechtsstaat zugrun-
de liegen. Dies unterscheidet extremistische Parteien von 
demokratischen Parteien. Und genau dieser Unterschied 
rechtfertigt in meinen Augen auch – das haben die Sach-
verständigen eindeutig bestätigt – die jetzt von uns vor-
genommene Durchbrechung des Gleichheitsgebots und 
stellt einen hinreichenden Grund für eine Differenzie-
rung in Sachen Parteienfinanzierung zwischen demokra-
tischen und extremistischen Parteien dar.

Lassen Sie mich abschließend noch eins klarstellen: 
Keiner von uns, Frau Künast, ist so naiv, zu glauben, dass 
sich extremistische Grundeinstellungen mit dem Entzug 
der Teilfinanzierung für verfassungsfeindliche Parteien 
erledigen würden. Längst schon stehen andere extremis-
tische Gruppierungen wie Kameradschaften, wie Anti-
fa-Gruppen bereit. Gerade auf kommunaler Ebene ist die 
NPD in einigen Regionen stark verwurzelt. Politik und 
Gesellschaft stehen deshalb auch weiterhin in der Ver-
antwortung. 

Die öffentliche Auseinandersetzung mit extremisti-
schen Gruppierungen ist nicht nur ein wichtiges, sondern 
mit Sicherheit das wichtigste Mittel überhaupt bei deren 
Bekämpfung. Dafür geben wir – Frau Fograscher, Sie 
haben das eben erwähnt – sehr viel Geld aus, allein in 
2017 für die Initiative „Demokratie leben!“ vom Bun-
desfamilienministerium 104,5 Millionen Euro – ein stol-
zer Betrag. Da kann man doch nicht sagen, Frau Künast, 
wie Sie das heute in der FAZ getan haben, wir würden zu 
wenig gegen Extremismus tun. Nein, wir haben in den 
letzten Jahren die Gelder verdreifacht. 

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Stimmt doch gar nicht!)

Das beweist, dass wir die Probleme richtig erkannt haben 
und bekämpfen.

Auch Ihren Vorwurf einer übereilten Verfassungsän-
derung muss ich entschieden zurückweisen. 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Sehr richtig!)

Die Grundgesetzänderung wurde gründlich vorbereitet 
und durch die Änderungsanträge im Anschluss an die 
Sachverständigenanhörung noch einmal optimiert. Ein 
wirklich gutes Zeichen der gemeinsamen Bekämpfung 
von Extremismus wäre es, wenn alle Fraktionen diesem 
Gesetz ihre Zustimmung geben würden. Darum werbe 
ich.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Helmut Brandt
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Vizepräsidentin Petra Pau: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir ei-

nen Hinweis. Wir befinden uns noch in der Debatte und 
werden noch zwei Redner hören. Ich bitte also die Kol-
leginnen und Kollegen, die jetzt hereingekommen sind, 
sich in den Reihen ihrer Fraktionen zu platzieren und 
dafür zu sorgen, dass wir die Debatte geordnet zu Ende 
führen können.

Dazu hat nun der Kollege Matthias Schmidt für die 
SPD-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Matthias Schmidt (Berlin) (SPD): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist mir eine Freude, 

vor vollem Haus reden zu können. Da kann es auch ruhig 
ein bisschen unruhig und lebhaft werden. Das empfinde 
ich jetzt gar nicht als so schlimm. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Zu-
schauertribünen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Las-
sen Sie mich zu Beginn der Debatte eine Sache feststel-
len, die mir wirklich sehr wichtig ist: Das Gesetz, das 
wir heute beschließen wollen, ist ausdrücklich keine Lex 
NPD. Aber im Fall der NPD haben wir nun einmal ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 
dieses Jahres. Ich war sowohl bei der mündlichen Ver-
handlung als auch bei der Urteilsverkündung dabei. Ich 
hätte mir sehr ein anderes Urteil gewünscht – wie mögli-
cherweise viele hier im Haus. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Gleichwohl: Dieses Urteil ist ein wegweisendes Ur-
teil. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich festge-
stellt: Die NPD verfolgt verfassungsfeindliche Ziele, 
nämlich die Beseitigung der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung, aber die NPD besitzt keine Wirk-
mächtigkeit. – Salopp gesagt: Die wollen die Demokratie 
abschaffen, aber sie schaffen es nicht einmal ansatzweise. 

Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht einen 
Weg eröffnet – Frau Künast hat schon zitiert, was es uns 
mit auf den Weg gegeben hat –: Wenn wir einer verfas-
sungsfeindlichen Partei den Geldhahn zudrehen wollen, 
dann ist das Parteienverbotsverfahren nicht die einzige 
Möglichkeit dazu. Vielmehr hat der Verfassungsgesetz-
geber die Möglichkeit, hier eine Änderung herbeizufüh-
ren. Genau dies plant die Große Koalition heute durchzu-
führen, und das ist gut überlegt. Es stärkt im Übrigen die 
wehrhafte Demokratie, die an vielen Stellen in unserem 
Grundgesetz durchscheint, in Artikel 9 Absatz 2, in Ar-
tikel 18 und in Artikel 20 Absatz 4 und selbstverständ-
lich auch in Artikel 21 Absatz 2. Genau an dieser Stelle 
werden wir heute ein wenig nachschärfen. Frau Künast, 
Sie haben gesagt – ich habe mitgeschrieben –, wir wür-
den einfach mal ein Grundrecht abschaffen. Das ist kein 
Grundrecht, was wir da abschaffen. Das ist es nicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Die SPD-Fraktion hat sich das, was sie hier macht, sehr 
gut überlegt; denn zufällig heute jährt sich zum 84. Mal 
das Verbot der SPD durch die Nationalsozialisten. 

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Am 22. Juni 1933 ist meine Partei verboten worden. Und 
wir gehen hier ganz sauber, sachlich, ruhig und kühl vor. 
Aber eine Partei, der das Bundesverfassungsgericht be-
scheinigt, die freiheitliche demokratische Grundordnung 
beseitigen zu wollen, hat keine Unterstützung durch die 
Demokratie verdient.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Mir ist das unter anderem deshalb so wichtig, weil 
bei mir im Wahlkreis die Bundeszentrale der NPD ist. 
Ich habe mit den Kollegen von der NPD, mit den da-
maligen Bundesvorsitzenden Udo Voigt zusammen in 
der Bezirksverordnetenversammlung gesessen, und wir 
mussten uns da parlamentarisch auseinandersetzen. Das 
war auch in Ordnung. Aber die NPD hat eben mehr ge-
macht. Sie hat das Geld genutzt, um Kiezfeste zu orga-
nisieren, um Demonstrationszüge durchzuführen, um 
CDs vor Schulhöfen zu verteilen oder gar Kinderfeste zu 
veranstalten. Genau dem wollen wir heute einen Riegel 
vorschieben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Mit uns, mit den Demokraten, hat immer die Zivilge-
sellschaft mit auf der Straße gestanden und hat mit uns 
gegen die NPD und gegen deren Aktionen demonstriert. 
Diese Zivilgesellschaft braucht unsere Unterstützung. 
Sie muss wissen: Wir als Gesetzgeber stehen an ihrer 
Seite, und wir tun alles, um rechtsextreme Bestrebungen 
zu bekämpfen.

(Beifall bei der SPD)

Dies wollen wir heute tun. Wir fügen dem Grundgesetz 
einen weiteren Mosaikstein hinzu: für eine starke, streit-
bare Demokratie.

Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Ullrich für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Wir beschließen heute aus guten Gründen eine 
Änderung unseres Grundgesetzes. Zukünftig werden 
verfassungsfeindliche, aber nicht oder noch nicht ver-
botene Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung 
und der steuerlichen Begünstigung ausgeschlossen sein. 
Dies folgt einem einfachen Motto: Der Staat muss nicht 
diejenigen finanzieren, die ihn beseitigen wollen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
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Das Ganze wird in Artikel 21 des Grundgesetzes veran-
kert. Artikel 21 ist mehr, Frau Kollegin Künast, als nur 
ein Sammelsurium von Buchstaben. Es ist die zentrale 
Norm der politischen Teilhabe in unserem Land.

Unsere Demokratie hält auch extreme und radikale 
Parteien aus, mit denen wir uns im politischen Wettbe-
werb messen müssen. Aber unser Grundgesetz hat aus 
historischen Erfahrungen heraus und aufgrund bitterer 
Stunden ein Schutzschild um sich selbst gezogen: Das 
Machbare wird nicht allein durch die Mehrheit bestimmt, 
sondern auch durch den Kern unserer Verfassung: durch 
Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Richtig!)

Wer Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatlich-
keit angeht und sie nicht zur Grundlage seines Handelns 
macht, der hat in unserer wehrhaften Demokratie keinen 
Platz und darf auch nicht finanziert werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

In diesem Zusammenhang möchte ich die wichtigste 
Erkenntnis des Urteils vom 17. Januar 2017 in Erinne-
rung rufen: Nach ihrer Programmatik und Zielsetzung ist 
die NPD eine verfassungsfeindliche Partei, welche unse-
re Ordnung beseitigen möchte. Ein Parteiverbot wurde 
nicht ausgesprochen, weil sie nicht das Programm dazu 
habe, sondern weil sie – ich möchte sagen: glücklicher-
weise – derzeit nicht in der Lage ist, Einfluss zu nehmen. 
Damit hat das Bundesverfassungsgericht eine weitere 
Kategorie definiert, nämlich die Kategorie der verfas-
sungsfeindlichen, aber derzeit nicht relevanten Partei. 
Es ist uns, dem Gesetzgeber, unbenommen, auf diese 
neue Kategorie zu reagieren und zu handeln. Ich meine, 
wir müssen auch darauf reagieren, weil es niemandem 
erklärbar ist, dass zukünftig Wahlwerbung in Form von 
rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen Sprü-
chen und Plakaten, die den Wesenskern unseres Grund-
gesetzes verletzen, durch den Staat finanziert wird. Das 
ist niemandem zu vermitteln.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Ja, es geht auch um die Chancengleichheit der Par-
teien; das ist ein wichtiger Verfassungsgrundsatz. Aber 
die Chancengleichheit findet dort ihre Grenzen, wo es 
Ansatzpunkte für eine verfassungsrechtlich zulässige 
Ungleichbehandlung gibt. Diese verfassungsrechtliche 
Ungleichbehandlung hat ihren Kern in der Feststellung, 
dass eine Partei verfassungsfeindlich ist. Wenn eine Par-
tei verfassungsfeindlich ist, muss niemand mehr ihre Fi-
nanzierung dulden. Das gilt für die NPD; das wird nach 
dieser Grundgesetzänderung und weiteren Gesetzesän-
derungen aber auch für zukünftige extremistische Partei-
en gelten, egal ob im linken oder im rechten Spektrum.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten 
Sitzungswoche in diesem Hohen Hause viele notwendi-
ge und gute Grundgesetzänderungen beschlossen, von 
denen einige im Detail vielleicht etwas technisch sind, 

durch die aber viele Milliarden Euro bewegt werden und 
durch die sicherlich das Zusammenwirken von Bund und 
Ländern besser gestaltet wird. Heute geht es um eine 
weitere, eine andere Grundgesetzänderung, bei der es 
auf den ersten Blick nicht um viel Geld geht, die aber 
wichtige Signale gibt, nämlich dass wir den Feinden un-
serer Verfassung keinen Meter Platz lassen, dass wir ein 
wichtiges Symbol für unsere wehrhafte Demokratie set-
zen und dass verfassungsfeindliche Parteien, auch wenn 
sie wenig Relevanz haben, nicht durch diesen Staat ge-
fördert werden. 

Deswegen bitte ich Sie, und zwar die Abgeordneten 
von allen Parteien in diesem Hause um Zustimmung zu 
dieser notwendigen und guten Grundgesetzänderung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole mei-

ne Bitte: Nehmen Sie bitte Platz. Wir sind noch nicht 
ganz am Ende der Debatte.

Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Rolf 
Mützenich das Wort.

Dr. Rolf Mützenich (SPD): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Am Ende der Aus-

sprache muss ich persönlich, aber auch für meine Frak-
tion auf die grundsätzlichen Bemerkungen der Kollegin 
Künast eingehen. Sie hat in ihrer Rede einen Zusammen-
hang zu dem zur namentlichen Abstimmung anstehenden 
Gesetzentwurf konstruiert, den ich im Namen meiner 
Fraktion eindeutig zurückweisen will.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben behauptet, dass sich diejenigen, die die-
sen Gesetzentwurf heute unterstützen, der notwendigen 
Auseinandersetzung mit dem Faschismus, mit der NPD 
und mit anderen Extremisten entziehen. Sie haben hier 
behauptet, dass diejenigen, die in Leipzig oder Dresden 
demonstrieren, mehr für den Kampf dagegen tun als wir 
heute als Parlamentarier. Ich weise das zurück, insbe-
sondere weil ich in meinen Reihen, in den Reihen der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, viele Kolle-
ginnen und Kollegen weiß, die von Mitgliedern der NPD 
angegriffen worden sind. 

Wir gehen auf dem Weg zu unserem Fraktionssaal 
an den Namen derjenigen vorbei, die sich gegen das Er-
mächtigungsgesetz der Nationalsozialisten gestemmt ha-
ben. In dieser Tradition stehen wir.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich sage Ihnen sehr eindeutig, liebe Kollegin: Wir las-
sen uns nicht absprechen, dass wir auch unabhängig von 
diesem Gesetzentwurf weiterhin gegen die NPD arbeiten 
werden.

Vielen Dank.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und der 
CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich
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Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat die Kollegin Renate Künast.

(Zurufe von der SPD: Entschuldigen!)

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Kollege Mützenich! Liebe Sozialdemokraten! 

Ich habe vorhin gesagt, hier in diesem Saal sind Ent-
scheidungen getroffen worden, und in Erinnerung daran 
sollten wir auch jetzt agieren. Ich habe schon gar nicht 
der Sozialdemokratie abgesprochen, dass sie etwas erlit-
ten hat und dass sie weiß, was Rechtsextremismus heißt. 
Aber an einem ändert das nichts: Ich bin nach wie vor 
der Meinung, dass diese isolierte Grundgesetzänderung 
weniger ist, als immer wieder und jede Woche mutig auf 
die Straße zu gehen und sich der Debatte auszusetzen, 
wie es zum Beispiel in Leipzig geschieht.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Widerspruch bei der 
SPD – Zuruf von der SPD: Lieber wieder hin-
setzen!)

Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich nie-
mandem von Ihnen abgesprochen, 

(Glocke der Präsidentin)

auch bei diesen Demonstrationen dabei zu sein. Das weiß 
ich von diversen bzw. sogar vielen Kollegen aus diesem 
Haus; das habe ich gar nicht infrage gestellt.

(Burkhard Lischka [SPD]: Wir haben eine 
Tradition, die Sie offensichtlich nicht haben! 
Das ist das Problem! – Weiterer Zuruf von der 
SPD: Was maßen Sie sich an?)

Herr Lischka, ich mache mir am heutigen Tag Sorgen.

(Burkhard Lischka [SPD]: Ich mache mir im 
Augenblick Sorgen um die Grünen!)

– Er ruft gerade, er mache sich Sorgen um die Grünen. 
Tun Sie das, fahren Sie dabei aber nicht mit einem Zug.

(Widerspruch bei der SPD – Zuruf von der 
SPD: Ach, hätte sie doch lieber geschwiegen!)

Herr Lischka, wir haben an dieser Stelle einen Kampf 
zu führen, der mehr beinhaltet als nur die NPD-Finanzie-
rung. Sie wissen, dass viele dieser Menschen am Ende 
woanders hingehen werden. Angesichts geringerer Par-
teibindungen, eines Verdrusses über demokratische Prin-
zipien mit der Folge, dass Menschen nicht wählen gehen, 
in Anbetracht von Hate Speech und vielem anderen müs-
sen wir uns vor Augen halten, dass wir einen Beitrag zur 
Demokratie leisten müssen. Die Menschen fragen sich: 
Welche Spenden fließen an Parteien? Deshalb sage ich 
noch einmal: Ich fände es richtiger, wenn dieses Haus 
eine Kommission einsetzen würde, die sich grundsätz-
lich mit der Demokratie beschäftigt und dann auch diese 
Frage klärt.

(Zurufe von der CDU/CSU und der SPD)

Ich hielte das für einen echten Gewinn, meine Damen 
und Herren.

Was ich nicht erleben will, ist, dass diese Regelung 
gegen uns gewandt wird. Es hat Politiker gegeben, die 
aufgrund von Hate Speech Menschen als „Mob“ und 
„Pack“ bezeichnet haben. Am Ende standen diese Men-
schen mit dem Schild „Wir sind das Pack“ da und haben 
sich noch mehr zusammengeschlossen.

(Burkhard Lischka [SPD]: Mit einem Gal-
gen standen die da! Bleiben wir doch bei der 
Wahrheit!)

– Ja, zum Beispiel mit einem Galgen. – Auch ich habe 
viel Hate Speech abbekommen. Aber auch der Hass ge-
gen die Ungerechtigkeit – so hat es Bert Brecht gesagt – 
verzerrt die Züge. Wir müssen denen zeigen, dass wir zur 
Demokratie, zu demokratischen Inhalten und demokra-
tischen Verfahren stehen. Diese Aufgabe ist größer als 
dieser eine Satz des Bundesverfassungsgerichts.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Das war ja 
gründlich daneben! Aber total!)

– Ja, klar! Das müssen Sie ja jetzt rufen.

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den von den Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Arti-
kel 21).

Mir liegen zu dieser Abstimmung zahlreiche Erklärun-
gen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor.1) Entspre-
chend unseren Regeln nehmen wir diese zu Protokoll.

Der Innenausschuss empfiehlt unter Buchstabe a sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18/12846, den 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
auf Drucksache 18/12357 anzunehmen. Ich bitte dieje-
nigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um 
das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung, 
soweit wir das hier vorne feststellen können, mit den 
Stimmen der CDU/CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion und 
der Mehrheit der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung eini-
ger Abgeordneter der Linken angenommen.

Wir kommen zur 

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich weise darauf hin, dass zur 
Annahme des Gesetzentwurfes die Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Deutschen Bundestages er-
forderlich ist; das sind mindestens 420 Stimmen.

Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf namentlich 
ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. – Ist das an allen Ab-
stimmungsplätzen der Fall? – Das ist so. Ich eröffne die 
Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf.

1)  Anlagen 3 und 4
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Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme nicht abgeben konnte? – Das ist offensichtlich 
nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung 
zu beginnen. 

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen 
Abstimmung unterbreche ich die Sitzung.

(Unterbrechung von 15.54 bis 16.00 Uhr)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu neh-

men, weil wir, wenn ich jetzt gleich das Abstimmungs-
ergebnis mitgeteilt habe, zu weiteren Abstimmungen 
kommen.

Ich gebe das von den Schriftführerinnen und Schrift-
führern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung bekannt: abgegebene Stimmen 579. Mit Ja ha-
ben 502 Kolleginnen und Kollegen gestimmt, mit Nein 
57 Kolleginnen und Kollegen, und 20 Kolleginnen und 
Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Der Gesetz-
entwurf hat die erforderliche Mehrheit erreicht

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 579;
davon

ja: 502
nein: 57
enthalten: 20

Ja

CDU/CSU

Stephan Albani
Katrin Albsteiger
Artur Auernhammer
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Maik Beermann
Manfred Behrens (Börde)
Sybille Benning
Dr. André Berghegger
Dr. Christoph Bergner
Ute Bertram
Peter Beyer
Steffen Bilger
Clemens Binninger
Peter Bleser
Dr. Maria Böhmer
Wolfgang Bosbach
Norbert Brackmann
Klaus Brähmig
Michael Brand
Dr. Reinhard Brandl
Helmut Brandt
Dr. Ralf Brauksiepe
Dr. Helge Braun
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Cajus Caesar
Gitta Connemann
Alexandra Dinges-Dierig
Michael Donth

Thomas Dörflinger
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Iris Eberl
Jutta Eckenbach
Uwe Feiler
Dr. Thomas Feist
Enak Ferlemann
Ingrid Fischbach
Axel E. Fischer (Karlsru-

he-Land)
Dr. Maria Flachsbarth
Klaus-Peter Flosbach
Thorsten Frei
Dr. Astrid Freudenstein
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Dr. Michael Fuchs
Hans-Joachim Fuchtel
Alexander Funk
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Cemile Giousouf
Josef Göppel
Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Monika Grütters
Dr. Herlind Gundelach
Fritz Güntzler
Olav Gutting
Christian Haase
Florian Hahn
Rainer Hajek

Dr. Stephan Harbarth
Jürgen Hardt
Gerda Hasselfeldt
Matthias Hauer
Mark Hauptmann
Dr. Stefan Heck
Dr. Matthias Heider
Helmut Heiderich
Mechthild Heil
Frank Heinrich (Chemnitz)
Mark Helfrich
Uda Heller
Jörg Hellmuth
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Ansgar Heveling
Dr. Heribert Hirte
Christian Hirte
Robert Hochbaum
Alexander Hoffmann
Thorsten Hoffmann (Dort-

mund)
Karl Holmeier
Franz-Josef Holzenkamp
Dr. Hendrik Hoppenstedt
Margaret Horb
Bettina Hornhues
Dr. Mathias Edwin Höschel
Charles M. Huber
Anette Hübinger
Hubert Hüppe
Erich Irlstorfer
Thomas Jarzombek
Sylvia Jörrißen
Dr. Franz Josef Jung
Andreas Jung
Xaver Jung
Dr. Egon Jüttner
Bartholomäus Kalb
Hans-Werner Kammer
Steffen Kanitz
Alois Karl

Anja Karliczek
Bernhard Kaster
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Ronja Kemmer
Roderich Kiesewetter
Dr. Georg Kippels
Volkmar Klein
Jürgen Klimke
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Markus Koob
Carsten Körber
Hartmut Koschyk
Kordula Kovac
Michael Kretschmer
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Bettina Kudla
Dr. Roy Kühne
Günter Lach
Uwe Lagosky
Dr. Dr. h. c. Karl A. Lamers
Andreas G. Lämmel
Dr. Norbert Lammert
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Barbara Lanzinger
Dr. Silke Launert
Paul Lehrieder
Dr. Katja Leikert
Dr. Philipp Lengsfeld
Dr. Andreas Lenz
Dr. Ursula von der Leyen
Antje Lezius
Ingbert Liebing
Matthias Lietz
Andrea Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Wilfried Lorenz

Vizepräsidentin Petra Pau
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Dr. Claudia Lücking-Michel
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Yvonne Magwas
Thomas Mahlberg
Dr. Thomas de Maizière
Gisela Manderla
Matern von Marschall
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Reiner Meier
Dr. Michael Meister
Jan Metzler
Maria Michalk
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Dietrich Monstadt
Karsten Möring
Volker Mosblech
Elisabeth Motschmann
Carsten Müller (Braun-

schweig)
Stefan Müller (Erlangen)
Dr. Philipp Murmann
Dr. Andreas Nick
Michaela Noll
Helmut Nowak
Dr. Georg Nüßlein
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Dr. Tim Ostermann
Henning Otte
Ingrid Pahlmann
Sylvia Pantel
Martin Patzelt
Dr. Martin Pätzold
Ulrich Petzold
Dr. Joachim Pfeiffer
Sibylle Pfeiffer
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Kerstin Radomski
Alexander Radwan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Dr. Heinz Riesenhuber
Iris Ripsam
Johannes Röring
Kathrin Rösel
Dr. Norbert Röttgen
Erwin Rüddel

Albert Rupprecht
Anita Schäfer (Saalstadt)
Karl Schiewerling
Jana Schimke
Norbert Schindler
Tankred Schipanski
Christian Schmidt (Fürth)
Gabriele Schmidt (Ühlingen)
Patrick Schnieder
Nadine Schön (St. Wendel)
Dr. Ole Schröder
Dr. Kristina Schröder (Wies-

baden)
Bernhard Schulte-Drüggelte
Dr. Klaus-Peter Schulze
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Christina Schwarzer
Detlef Seif
Johannes Selle
Reinhold Sendker
Dr. Patrick Sensburg
Bernd Siebert
Thomas Silberhorn
Johannes Singhammer
Tino Sorge
Jens Spahn
Carola Stauche
Dr. Frank Steffel
Dr. Wolfgang Stefinger
Albert Stegemann
Peter Stein
Sebastian Steineke
Johannes Steiniger
Christian Frhr. von Stetten
Dieter Stier
Rita Stockhofe
Gero Storjohann
Stephan Stracke
Max Straubinger
Matthäus Strebl
Karin Strenz
Lena Strothmann
Michael Stübgen
Dr. Sabine Sütterlin-Waack
Dr. Peter Tauber
Antje Tillmann
Dr. Hans-Peter Uhl
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
Oswin Veith
Thomas Viesehon
Michael Vietz
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Sven Volmering

Christel Voßbeck-Kayser
Dr. Johann Wadephul
Marco Wanderwitz
Karl-Heinz Wange
Nina Warken
Kai Wegner
HonD Albert Weiler
Marcus Weinberg (Hamburg)
Dr. Anja Weisgerber
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Karl-Georg Wellmann
Marian Wendt
Waldemar Westermayer
Kai Whittaker
Peter Wichtel
Annette Widmann-Mauz
Heinz Wiese (Ehingen)
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Oliver Wittke
Dagmar G. Wöhrl
Barbara Woltmann
Tobias Zech
Heinrich Zertik
Emmi Zeulner
Dr. Matthias Zimmer
Gudrun Zollner

SPD

Niels Annen
Ingrid Arndt-Brauer
Rainer Arnold
Heike Baehrens
Ulrike Bahr
Bettina Bähr-Losse
Heinz-Joachim Barchmann
Dr. Katarina Barley
Doris Barnett
Klaus Barthel
Dr. Matthias Bartke
Sören Bartol
Bärbel Bas
Uwe Beckmeyer
Lothar Binding (Heidelberg)
Burkhard Blienert
Willi Brase
Dr. Karl-Heinz Brunner
Dr. h. c. Edelgard Bulmahn
Marco Bülow
Martin Burkert
Dr. Lars Castellucci
Jürgen Coße

Petra Crone
Bernhard Daldrup
Dr. Daniela De Ridder
Dr. Karamba Diaby
Sabine Dittmar
Martin Dörmann
Elvira Drobinski-Weiß
Siegmund Ehrmann
Michaela Engelmeier
Dr. h. c. Gernot Erler
Saskia Esken
Karin Evers-Meyer
Dr. Johannes Fechner
Dr. Fritz Felgentreu
Elke Ferner
Dr. Ute Finckh-Krämer
Christian Flisek
Gabriele Fograscher
Dr. Edgar Franke
Ulrich Freese
Dagmar Freitag
Michael Gerdes
Martin Gerster
Angelika Glöckner
Kerstin Griese
Gabriele Groneberg
Michael Groß
Uli Grötsch
Wolfgang Gunkel
Bettina Hagedorn
Rita Hagl-Kehl
Metin Hakverdi
Ulrich Hampel
Sebastian Hartmann
Dirk Heidenblut
Hubertus Heil (Peine)
Gabriela Heinrich
Marcus Held
Wolfgang Hellmich
Heidtrud Henn
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Thomas Hitschler
Dr. Eva Högl
Matthias Ilgen
Christina Jantz-Herrmann
Frank Junge
Josip Juratovic
Thomas Jurk
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Ralf Kapschack
Gabriele Katzmarek
Ulrich Kelber
Marina Kermer
Cansel Kiziltepe
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Lars Klingbeil
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe
Anette Kramme
Angelika Krüger-Leißner
Helga Kühn-Mengel
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Steffen-Claudio Lemme
Burkhard Lischka
Gabriele Lösekrug-Möller
Hiltrud Lotze
Kirsten Lühmann
Dr. Birgit Malecha-Nissen
Caren Marks
Katja Mast
Hilde Mattheis
Dr. Matthias Miersch
Klaus Mindrup
Susanne Mittag
Detlef Müller (Chemnitz)
Michelle Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Ulli Nissen
Thomas Oppermann
Mahmut Özdemir (Duisburg)
Aydan Özoğuz
Markus Paschke
Christian Petry
Jeannine Pflugradt
Sabine Poschmann
Joachim Poß
Florian Post
Achim Post (Minden)
Dr. Wilhelm Priesmeier
Florian Pronold
Dr. Sascha Raabe
Dr. Simone Raatz
Martin Rabanus
Mechthild Rawert
Stefan Rebmann
Gerold Reichenbach
Dr. Carola Reimann
Andreas Rimkus
Sönke Rix
Petra Rode-Bosse
Dennis Rohde
Dr. Martin Rosemann
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Michael Roth (Heringen)
Susann Rüthrich
Bernd Rützel
Sarah Ryglewski

Johann Saathoff
Annette Sawade
Dr. Hans-Joachim 

Schabedoth
Axel Schäfer (Bochum)
Dr. Nina Scheer
Marianne Schieder
Udo Schiefner
Dr. Dorothee Schlegel
Ulla Schmidt (Aachen)
Matthias Schmidt (Berlin)
Dagmar Schmidt (Wetzlar)
Carsten Schneider (Erfurt)
Elfi Scho-Antwerpes
Ursula Schulte
Swen Schulz (Spandau)
Ewald Schurer
Frank Schwabe
Stefan Schwartze
Andreas Schwarz
Rita Schwarzelühr-Sutter
Rainer Spiering
Norbert Spinrath
Svenja Stadler
Martina Stamm-Fibich
Sonja Steffen
Christoph Strässer
Kerstin Tack
Claudia Tausend
Michael Thews
Dr. Karin Thissen
Franz Thönnes
Carsten Träger
Rüdiger Veit
Ute Vogt
Dirk Vöpel
Gabi Weber
Bernd Westphal
Andrea Wicklein
Dirk Wiese
Waltraud Wolff (Wol-

mirstedt)
Gülistan Yüksel
Dagmar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmermann
Manfred Zöllmer

DIE LINKE

Dr. Dietmar Bartsch
Karin Binder
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Eva Bulling-Schröter
Sevim Dağdelen

Klaus Ernst
Dr. Gregor Gysi
Dr. André Hahn
Heike Hänsel
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Kerstin Kassner
Jutta Krellmann
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Dr. Gesine Lötzsch
Niema Movassat
Thomas Nord
Harald Petzold (Havelland)
Dr. Petra Sitte
Kersten Steinke
Dr. Kirsten Tackmann
Azize Tank
Alexander Ulrich
Kathrin Vogler
Harald Weinberg
Katrin Werner
Birgit Wöllert
Pia Zimmermann

Nein

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Luise Amtsberg
Kerstin Andreae
Annalena Baerbock
Marieluise Beck (Bremen)
Volker Beck (Köln)
Dr. Franziska Brantner
Agnieszka Brugger
Ekin Deligöz
Katja Dörner
Katharina Dröge
Harald Ebner
Dr. Thomas Gambke
Matthias Gastel
Kai Gehring
Katrin Göring-Eckardt
Anja Hajduk
Britta Haßelmann
Dr. Anton Hofreiter
Bärbel Höhn
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Tom Koenigs
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Renate Künast

Markus Kurth
Monika Lazar
Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Nicole Maisch
Peter Meiwald
Irene Mihalic
Beate Müller-Gemmeke
Özcan Mutlu
Dr. Konstantin von Notz
Friedrich Ostendorff
Lisa Paus
Brigitte Pothmer
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
Corinna Rüffer
Manuel Sarrazin
Elisabeth Scharfenberg
Ulle Schauws
Dr. Gerhard Schick
Dr. Frithjof Schmidt
Kordula Schulz-Asche
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Hans-Christian Ströbele
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Dr. Julia Verlinden
Doris Wagner
Beate Walter-Rosenheimer
Dr. Valerie Wilms

Enthalten

DIE LINKE

Herbert Behrens
Christine Buchholz
Roland Claus
Nicole Gohlke
Annette Groth
Dr. Rosemarie Hein
Inge Höger
Sigrid Hupach
Susanna Karawanskij
Katrin Kunert
Stefan Liebich
Thomas Lutze
Birgit Menz
Cornelia Möhring
Dr. Alexander S. Neu
Petra Pau
Martina Renner
Frank Tempel
Jörn Wunderlich
Hubertus Zdebel
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Dann kommen wir nun zur Abstimmung über den 
von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD einge-
brachten Gesetzentwurf zum Ausschluss verfassungs-
feindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung. Der 
Innenausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 18/12846, den Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf 
Drucksache 18/12358 in der Ausschussfassung anzuneh-
men. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der 
Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzei-
chen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der 
Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den 
Stimmen der CDU/CSU-Fraktion und der SPD-Fraktion 
und großer Teile der Fraktion Die Linke gegen die Stim-
men der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist mit den Stimmen der CDU/CSU-Fraktion, 
der SPD-Fraktion und der Fraktion Die Linke gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angenom-
men.

Wir setzen die Abstimmungen zu der Beschlussemp-
fehlung des Innenausschusses auf Drucksache 18/12846 
fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner 
Beschlussempfehlung, den Gesetzentwurf des Bundesra-
tes auf Drucksache 18/12100 zur Änderung des Grund-
gesetzes zum Zweck des Ausschlusses extremistischer 
Parteien von der Parteienfinanzierung für erledigt zu 
erklären. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist einstimmig angenommen.

Unter Buchstabe d empfiehlt der Ausschuss, auch das 
Begleitgesetz auf Drucksache 18/12101 zu dem eben 
genannten Gesetzentwurf des Bundesrates für erledigt 
zu erklären. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist einstimmig angenommen.

 

 

Vizepräsidentin Petra Pau
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